


samteuropäischen und globalen Verantwortung bei der Verhinderung von
Kriegen und Menschenrechtsverletzungen andererseits. Im Hinblick auf
völkerrechtliche Normen besteht grundsätzlich ein Spannungsverhältnis
zwischen den Prinzipien der territorialen Integrität von Staaten, der Un­
verletzbarkeit bestehender Grenzen und der nationalstaatlichen Souverä­
nität, d.h. des Nichteinmischungsprinzips, auf der einen und den Prinzi­
pien des Selbstbestimmungsrechts der Völker, des Minderheitenschutzes
und der Wahrung der Menschenrechte auf der anderen Seite..
Eine Reihe westlicher Beobachter zieht die Zugehörigkeit Tschetscheni­
ens zur Russischen Föderation in Zweifel, da Tschetschenien bereits im
November 1991, also gut zwei Jahre vor Inkrafttreten der neuen Verfas­
sung der Russischen Föderation, seine Unabhängigkeit erklärt habe, sich
weder an dem entsprechenden Referendum über die Annahme der Ver­
fassung am 12. Dezember 1993 noch an den ParlamentswaWen desselben
Tages beteiligt und den Föderationsvertrag vom März 1992 nicht unter­
schrieben habe. Aus staatsrechtlicher Sicht konnte die Republik Tsche­
tscheno-Inguschetien als Bestandteil der RSFSR jedoch von dem in Art.
72 der sowjetischen Verfassung verankerten Recht auf Austritt aus der
Union keinen Gebrauch machen, da dieses ausscWießlich den Unionsre­
publiken vorbehalten war. Die seinerzeit gültige Verfassung der RSFSR
von 1978 wiederum enthielt kein Austrittsrecht für die ihr angehörenden
Gebietseinheiten. Rußland zählt Tschetschenien auch in der neuen Ver­
fassung vom 12. Dezember 1993 zu den 89 Subjekten bzw. 21 Autonomen
Republiken der Russischen Föderation. Diese neue Verfassung gilt aus
staatsrechtlicher Sicht auch für Tschetschenien:

'rpür die Annahme der neuen Verfassung war Bedingung, daß sich an
dem Verfassungsreferendum mindestens 50 Prozent der Gesamtbevöl­
kemng Rußlands beteiligen und davon mehr als 50 Prozent für die An­
nahme der Verfassung stimmten (...) Rechtlich macht es keinen Unter­
schied, ob sich Teile der Gesamtbevölkemng in allen Gebietseinheiten
oder die Gesamtbevölkemng einer Gebietseinheit am Referendum nicht
beteiligt, die Verfassung gilt für jene wie für diese, sofern die erforderli­
che Mehrheit im Gesamtgebiet des Referendums erreicht worden ist.
Für -die Verfassung gilt dasselbe wie für den Föderationsvenrag: Es
wurde dadurch kein neuer Staat konstituiert (...) ein bestehender Staat
erhielt lediglich eine neue Verfassung (...).,,2

Auch ermöglicht der Föderationsvertrag nicht die Entscheidung über die
Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit zur Föderation, sondern ist ledig-

2 Theodor Schweisfurth, Tatarstan könnte Vorbild für Tschetschenien sein, in: Frank­
furter Allgemeine Zeitung vom 20. Januar 1995, S. 13.
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sionsrecht sowie einer damit zu legitimierenden, u.U. von wirtschaftlichen
oder politischen Interessen geleiteten Intervention, welcher der Schutz der
Menschenrechte lediglich als Vorwand dient, nicht Tür und Tor geöffnet
werden, müssen die geltenden formalen Kriterien für internationales Han­
deln und multilaterale Entscheidungsfmdung berücksichtigt werden. Ohne
die langfristige Option einer einvernehmlichen und friedlichen Entlassung
von Teilen eines Staates aus einem bestehenden Staatsverband völlig aus­
zuschließen, ist zudem zu berücksichtigen, daß eine Sezession in den sel­
tensten Fällen konfliktfrei verlaufen wird. Unter den gegebenen Umstän­
den ist daher einer Sezession grundsätzlich eine einvernehmliche Rege­
lung im Rahmen föderaler Beziehungen vorzuziehen.
Damit sind jedoch keinesfalls der gewaltsame Erhalt von Staaten und das
militärische Vorgehen Moskaus in Tschetschenien zu rechtfertigen, zumal
Militäreinsätze in der Regel ohnehin ein untaugliches Mittel zur ursachen­
orientierten Konfliktlösung sind. Moskaus Vorgehen verletzt international
anerkannte Prinzipien: Der Umfang des Streitkräfteeinsatzes, insbesonde­
re die Bombardierung von Wohngebieten, verstößt sowohl gegen das
rechtsstaatliehe Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Mittel als auch gegen
die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts zum Schutz der Zivilbe­
völkerung in innerstaatlichen Konflikten sowie gegen die einschlägigen
KSZE-Vereinbarungen, beispielsweise diejenigen des erst im Dezember
1994 auf dem Budapester Gipfeltreffen verabschiedeten Dokuments.6

Menschenrechtsverletzungen sind demnach zumindest politisch keine in­
nere Angelegenheit eines Staates.?

Das Engagement der OSZE

Die erste Reise einer OSZE-Delegation nach Moskau und Tschetschenien
fand vom 26. bis 30. Januar 1995 mit Zustimmung aller Teilnehmerstaa­
ten, also auch der Russischen Föderation, unter Leitung des ungarischen

6 "In Fällen, in denen zur Erfüllung der Aufgaben der inneren Sicherheit ein Rückgriff
auf Gewalt nicht vermieden werden kann, wird jeder Teilnehmerstaat gewährleisten,
daß der Einsatz von Gewalt den Erfordernissen der Durchsetzung anf;?;emessen sein
muß. Die Streitkräfte werden es sorgsam vermeiden, Zivilpersonen zu beeinträchti­
gen oder deren Hab und Gut zu beschädigen." - Konferenz über Sicherheit und Zu­
sammenarbeit in Europa, Treffen der Staats- und Regierungschefs der Teilnehmer­
staaten der KSZE am 5. und 6. Dezember 1994 in Budapest, Budapester Dokument
1994, in: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.), Bulletin
120/1994, S.1105; vgl. auch Kapitel VIII. Die menschliche Dimension, in: ebenda, S.
1107-1112.

7 Nach einem Treffen zwischen dem ungarischen OSZE-Beauftragten Gyarmati mit
russischen Offiziellen in Moskau am 10. Januar 1995 äußerte Gyarmati seine Zufrie­
denheit über das Eingeständnis des russischen Außenministers Kosyrew, der Konflikt
könne aufgrund der Menschenrechtsverletzungen nicht länger als strikt innerrussi­
sche Angelegenheit betrachtet werden. Vgl. OSCE Newsletter 1/1995, S. 1.
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tungsstrukturen und bei der Vorbereitung freier WaWen in der Repu­
blilclO

Ein Durchbruch zur langfristigen Beteiligung der OSZE am Konfliktrege­
lungsprozeß gelang Anfang März 1995: Bei Gesprächen mit dem ungari­
schen Ministerpräsidenten Gyu1a Horn und dem ungarischen Außenmini­
ster und OSZE-Chairman-in-Office, Laszl6 Kovacs, in Moskau stimmte
die russische Regierung einer ständigen Präsenz der OSZE in der Krisen­
region und ihrer Beteiligung am kurz- und langfristigen politischen Ver­
handlungsprozeß zur Beilegung des Konflikts zu. Die Einzelheiten für die
Einrichtung einer Langzeitpräsenz sollten auf einer weiteren, dritten De­
legationsreise nach Moskau und Tschetschenien Ende März, wiederum
unter Leitung Gyarmatis, geklärt werden.
Der Ständige Rat der OSZE faßte am 11. April 1995 auf der Grundlage
des Reiseberichts11 und unter Berufung auf seine Resolution vom 3. Fe­
bruar 1995 den Beschluß, eine OSZE-Assistenzgruppe in Grosny einzu­
richten. Die konkrete Vorbereitung des Aufenthalts der Assistenzgruppe
fand im Rahmen einer weiteren Reise Gyarmatis nach Moskau, Tsche­
tschenien und erstmals auch nach Dagestan statt (12. bis 15. April 1995),
auf der er von Sandor Meszaros, dem zukünftigen Leiter der OSZE-Assi­
stenzgruppe, begleitet wurde. Diese Assistenzgruppe hat in Absprache
und Zusammenarbeit .mit den russischen und den lokalen Behörden u.a.
folgende Aufgabenl2: Förderung der Achtung der Menschenrechte und
grundlegenden Freiheiten sowie Tatsachenermittlung im Falle von deren
Verletzung; Unterstützung bei der Schaffung demokratischer Institutionen
und Prozesse, darunter der Wiederaufbau lokaler Organe, bei der Vorbe­
reitung möglicher neuer Verfassungsvereinbarungen sowie bei der Durch­
führung und Beobachtung von WaWen; Beteiligung an der Schaffung eines
Verhandlungsrahmens zur Ausarbeitung einer dauerhaften politischen
Lösung unter Achtung der territorialen Integrität der Russischen Födera­
tion. Den Mitgliedern der Gruppe wird jegliche zur Erfüllung der Aufga­
ben notwendige Bewegungsfreiheit in Tschetschenien und den Nachbarre­
publiken ebenso gewährleistet wie Kooperations- und Kontaktmöglichkei­
ten mit zivilen und militärischen Vertretern. Die Assistenzgruppe unter­
steht dem Chairman-in-Office, der sowohl dem Ständigen Rat als auch
der russischen Führung regelmäßig Bericht erstattet. Sie besteht zunächst
aus sechs Mitgliedern, zaW und Zusammensetzung können jedoch im Be­
darfsfall geändert werden.

10 Vgl. OSCE, The Secretariat, Department for Chairman-in-Office-Support, Mandate
of the OSCE Human Rights Assistance Group to the Russian Federation, inc1uding
the Region of the Chechen Crisis, Wien, 14. Februar 1995.

11 Vgl. OSCE Newsletter 3/1995, S. 1 und 4.
12 Vgl. Decision of the Permanent Council vom 11. April 1995, abgedruckt in: OSCE

Permanent Council, JoumalI6/1995.
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dern auch die Fortsetzung der Kämpfe in Form eines anhaltenden Gueril­
lakrieges nicht ausgeschlossen werden kann.
Ein Vorschlag Gyarmatis hatte bereits im Frühjahr darauf abgezielt, in ei­
nem schrittweisen Friedensprozeß zunächst einen bedingungslosen Waf­
fenstillstand herbeizuführen, sich auf ein Verhandlungsgremium zu eini-
gen und in einem späteren einen Vertrag über die Verteilung der
K.o:mpetenze;n zwischen bzw. auf der einen und loka-
len Organen der anderen Seite durch Vertreter der Regierung der
Russischen Föderation und einer zuvor aus freien Wahlen hervorgegange-
nen auszuarbeiten.14 Der Bericht der dritten
OSZE-Delegation darüber schon im März 1995 vorgeschla-
gen, Vertreter auch derjenigen tschetschenischen Gruppen, die die föde­
ralen bislang nicht vorbehaltlos unterstützen, zur verstärkten
Beteiligung an der lokaler Behörden einzuladen und alle interes-
sierten politischen und an den Ve]Lhaneu,un~~en

teuLnehmLen zu lassen.
Nach den übereinstimmenden alarmierenden Berichten über schwere
Menschenrechtsverletzungen, zum infolge der Bombardierungen
von Wohnvierteln, zum anderen in Form von Greueltaten gegen die Zivil­
bevölkerung, offenbar vor allem durch Angehörige der Spezialeinheiten
des russischen Innenministeriums sowie Mißhandlungen und
Folterungen von Gefangenen auf beiden Seiten,15 hat sich die Menschen­
rechtslage inzwischen offenbar verbessert. Unverändert ist jedoch die völ­
lig unzureichende Versorgung der Bevölkerung in Tschetschenien und der
Flüchtlinge in den Nachbarrepubliken, die trotz des engagierten Einsatzes
humanitärer Organisationen nicht annähernd gewährleistet ist. Die
OSZE-Delegationen forderten daher schon früh einen sofortigen Waffen­
stillstand als Vorbedingung für alle weiteren Hilfsmaßnahmen, den unge­
hinderten Zufluß humanitärer deren Umfang zudem auch jetzt
noch deutlich gesteigert werden müsse, sowie den freien Zugang des
IKRK zu allen Inhaftierten und Gefangenen.
Besorgniserregend ist die im Verlaufe des Konflikts zutage getretene Dis­
krepanz zwischen der nachdrücklich bekundeten - und auch erwiesenen ­
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der OSZE seitens der russischen
Regierung und föderaler Behörden einerseits illld der Fortsetzung der
großangelegten Operationen und des unverhältnismäßigen
Einsatzes von Gewalt (bis zur Geiselnahme von Budjonnowsk im Juni

14 Ebenda, S. 4.
15 Der (damalige) russische Menschenrechtsbeauftragte Sergej Kowaljow berichtete

von sogenannten, "Säuberungsaktionen" in Grosny durch Truppen des Innenministe­
riums sowie von der Anwendung illegaler Waffen durch die russischen Streitkräfte.
Vgl. Report of the OSCE Human Rights Assistance Group, a.a.O. (Anm. 9), S. 4-5,
sowie OSCE Newsletter 3/1995, S. 4.
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Rußland hat allerdings auch gute Gründe für eine konstruktive Haltung
zur internationalen Konfliktregelung durch die OSZE: Russische außen­
und sicherheitspolitische Vorstellungen zielen seit geraumer Zeit auf die
Stärkung der OSZE als Fundament gesamteuropäischer Sicherheitsstruk­
turen als Alternative zur NATO bzw. zur NATO-Osterweiterung ab. Als
Verfechterin dieser Konzeption würde die russische Führung an Glaub­
würdigkeit einbüßen, würde sie der OSZE die Zusammenarbeit bei der
Konfliktregelung - auch auf dem eigenen Territorium - verweigern. Zu­
dem ist in Sezessionskonflikten das OSZE-Prinzip der Achtung der terri­
torialen Integrität, das auch in den Resolutionen und Entscheidungen der
OSZE zum Tschetschenien-Konflikt betont wird, von Vorteil für den als
Konfliktpartei betroffenen Staat, also in diesem Fall für die russische
Seite. Angesichts des häufigen Vorwurfs, die OSZE sei in dieser Hinsicht
eine Verfechterin des Status quo, ist festzuhalten daß. einseitige Unabhän­
gigkeitserklärungen die friedliche Konfliktbeilegung nicht nur erschweren,
sondern darüber hinaus bereits ein Konfliktstadium markieren, dessen Es­
kalation durch die internationale Anerkennung einer Sezession kaum zu
verhindern sein dürfte. Das Verhalten der· OSZE und ihr relativer Erfolg
im Tschetschenien-Konflikt ·sind eher ein Beleg dafür, daß jenseits aller
wünschenswerten zukünftigen völkerrechtlichen Veränderungen auf dem
derzeitigen Stand der internationalen Entwicklungen gerade die Prinzipi­
en der territorialen Integrität und der staatlichen Souveränität ebenso wie
die in der Regel völkerrechtliche Unverbindlichkeit von OSZE-Abkom­
men und -Beschlüssen sowie der weitgehende Verzicht auf Sanktionsmög­
lichkeiten das internationale Engagement in der Konfliktregelung, insbe­
sondere bei innerstaatlichen Konflikten, erleichtern und im Falle der Be­
troffenheit von Großmächten möglicherweise entscheidend sind.
Während dies den Schluß nahelegt, daß - durchaus notwendige - völker­
rechtliche Veränderungen in. den internationalen Beziehungen realisti­
scherweise in absehbarer Zeit nicht zu erwarten sind, wären strukturelle
und institutionelle Veränderungen der OSZE hingegen wünschenswert,
zumindest.aber ihr personeller und fmanzieller Ausbau als Voraussetzung
für die intensivere Nutzung allein der vorhandenen Instrumente der
Streitbeilegung, vor allem auch in früheren Konfliktstadien, beispielsweise
in Form einer Vermittlertätigkeit spätestens nach einer einseitigen Unab­
hängigkeitserklärung.
Insgesamt ist die Rolle, die die OSZE bislang im Tschetschenien-Konflikt
gespielt hat, als Fortschritt· in der internationalen Konfliktregelung zu be­
werten und belegt ihre wachsende Bedeutung als Fundament gesamteuro­
päischer Strukturen. .
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